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1. Einleitung und Ziele

Mit Beschluss vom 10. Dezember 2015 hat die Planungs- und Baukommission
der Gemeinde Thaiwil das ffKonzept für die Aufarbeitung und Bewirtschaftung>
fur die Gesamtuberprufung der kommunaten Verkehrsbautinien Thaiwit
beschlossen (vgl. Beilage). Das Konzept dient als Grundlage für die künftige
Uberprüfung und Revision (ab 2016) kommunaler Baulinien. Es wird den
jeweiligen Planungsunterlagen zur Erlauterung beigelegt.

Gesamtuberpruf
ung kommunale
Verkehrsbaulinien

Kom munaler
Richtplan, Tell
bereich Siedlung

Im Konzept sind die Festsetzungsgrundsatze sowie das Vorgehen festgehalten.
Danach werden verschiedene Revisionspakete angestrebt, die sich mit der
gleichen Thematik beschaftigen. Em dringlicher Handlungsbedarf für die
Uberprüfung kommunaler Verkehrsbaulinien wird dart geortet, wo aufgrund der
umfassenden Revision respektive dutch Aufhebung der Verkehrsbaulinien an
Staatsstrassen planungsrechtliche Anderungen an kommunalen Strassen
erfolgten. Namentlich betriffi dies im Zusammenhang mit der Kantonalen
Zürcherstrasse die Kommunale Zürcherstrasse, die Säntisstrasse und die
Speerstrasse.

2. Säntisstrasse — Ausgangslage

Im Zonenpian der Gemeinde Thaiwil ist entlang
der Sãntisstrasse die dreigeschossige
Wohnzone W3 mit uberlagernder Gewerbe
erleichterung (schwarze Schraffur) festgesetzt.
Die W3 ist damit elne Wohnzone in der mässig
stOrendes Gewetbe zulässig ist. Gemãss BZO
betragt die Ausnutzung (ohne Beanspruchung
von Ausnützungsboni oder —zuschlagen) max.
60%.

Im kommunalen Richtplan Thaiwil, Teilbereich
Siedlung, ist für das betroffene Gebiet die
mittlere bauliche Dichte festgelegt. In diesen
Gebieten ist eine bauliche Verdichtung
erwünscht. Es sollen Anreize zum verdichteten
Bauen geschaffen werden.

Zusätzlich ist das betroffene Gebiet mit
,,Transformationsgebiet” (schwarze Schraffur)
überlagert. In diesen Gebieten gilt generell der
Ansatz ,,Weiterentwickeln” (planungsrechtliche
und technische Entwicklungsreserven
ausnützen) und ,,Umstrukturieren” (neue
Interpretation des Quattierbilds). Gemäss den
Richtplanzielen sollen in diesen Gebieten die Bauzonenkapazitaten
ausgeschOpft werden und geeignete Gebiete und Areale im Sinne einer
qualitativen inneren Verdichtung weiterentwickelt und umstrukturiert werden.

Anlass

Zonenplan

/

Seite 2 von 6



Kom munaler
Richtplan, Teil
bereich Vetkehr

Ortsbauliche
Funktion

Ausbaubedarf

Im kommunalen Richtplan, Teilbereich Verkehr,
ist für die Santisstrasse keine Festlegung
enthalten. Das heisst, sie weist weder für den
Langsam- noch für den motorisierten Verkehr
eine für die Gemeinde wichtige Verbindungs
oder Sammelfunktion auf und dient damit
vornehmlich der Erschliessung der
angrenzenden Grundstücke.

Die Säntisstrasse ist eine Privatstrasse und gehort drei Parteien, deren
Grundstücke an dec Strasse liegen. Neben den Eigentürnern sind auch die
Liegenschaften Kat.-Nrn. 7148 und 7947 über die Santisstrase erschlossen.
Zudem wird sie von Besuchern der anstossenden Liegenschaften benutzt und
dient auch als Zugang für Fussgangec zu den Liegenschaften. Die Strasse hat
somit die Funktion einer Mischverkehrsfläche. Im Sinne des Gesetzes ist sie als
offentliche Strasse zu taxiecen.
Eine offizielle Kehrrnoglichkeit fehit. Urn zu kehren, muss jeweils eines dec
privaten Gcundstücke in Anspruch genomrnen werden. Somit erfüllt die Stcasse
die Zugangsnormalien nicht. Solange die Anstosser an die Strasse das Wenden
von Fahrzeugen auf ihren Grundstrücken zulassen, besteht aus Sicht dec
Behörden jedoch keine Notwendigkeit, eine offizielle Kehrmoglichkeit
einzufocdern.
Die Säntisstrasse weist beidseitig kein eigenes Trottoir auf. Fussgänger
benützen das Trottoir an der Zürchecstcasse oder die Sãntisstrasse selbst als
Zugang zu den Liegenschaften.

Wesentliche Anderungen dec orts- und städtebaulichen Rahmenbedingungen
sind in absehbacer Zukunit keine zu erwacten. Die Sãntisstcasse ist eine
Wohnstrasse mit minimalem Verkehrsaufkommen auf sehr tiefem
Geschwindigkeitsniveau. Entsprechend besteht weder aus Sichecheitsgründen
noch aus verkehrlichen Aspekten Bedarf, in den nãchsten Jahren
Vecanderungen - wie beispielsweise eine getrennte Fühcung von Langsam- und
motocisiertem Verkehr - an dec Strasse vorzunehmen.
Aus vekehrs- und octsbaulicher Sicht wird die Säntisstcasse im heutigen
Ausbaustand ihrer Funktion gerecht. Es bestehen somit keine Abischten, diese
zu erg ãnzen odec auszubauen.

3. Festsetzung der Verkehrsbaulinie Säntisstrasse

Mit dec Festlegung dec Verkehcsbaulinie an der Säntisstcasse werden lolgende
Ziele verfolgt:
— Raumsichecung: Sichecung dec Säntisstrasse in ihcec heutigen Funktion.
— Gestaltecische und städtebauliche Ziele: Festsetzung eines für die

Wohnqualitat sowie die bauliche Nutzung dec Grundstücke zweckmãssigen
Stcassenabstands.

— Beseitigung dec Planungs- und Rechtsunsichecheiten, die sich im
Zusarnmenhang mit der Neufestlegung dec kantonalen Veckehrsbaulinie an
der Zürcherstrasse ergeben haben.

Ziele
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— Einheitiiche Festlegung der kommunalen Verkehrsbaulinie im Rahmen der
,,Gesamtuberprufung Kommunale Verkerhsbaulinien Thaiwil” gestutzt auf
die Grundsätze des ,,Konzepts für die Aufarbeitung und Bewirtscahftung”
vom 10. Dezember 2015.

Festlegung Da kein Ausbaubedarf besteht und dementsprechend keine Raumsicherung
vorgenommen wird, muss mit der Festeigung der Verkehrsbaulinie lediglich der
Abstand von Gebauden und Anlagen gegenüber der Strasse zweckmassig
geregelt werden.

Aktuell weisen die Gebäude und Anlagen an der Säntisstrassse verschiedene
Abstände von 0.5 m bis 5 m gegenuber dec Santisstrasse auf, weil sie sich bei
der damaligen Planung an der Veckehrsbaulinie der Kantonalen Zürcherstcasse
orientierten. Diese verläuft in einem Abstand von 0.5 m bis 2 m entlang der
Santisstrasse. Allerdings ist zu erwähnen, dass die Gebaudeteile mit
empfindlichen Nutzungen bereist heute mehrheitlich einen Abstand von ca. 4 m
gegenüber der Säntisstrasse aufweisen.

Künftig soil der Strassenabstand entlang der Säntisstrasse aus gestalterischen
Grunden einheitlich und aus wohnhygienischen Aspekten mit einem
Mindestabstand festgelegt werden. Gemäss Konzept für die Aufarbeitung und
und Bewirtschaftung kommunaler Baulinien kann im vorliegenden Fall dec
Strassenabstand bis auf 4 m reduziert werden, weil kein weiterer Ausbau der
Strasseninfrastuktur notwendig ist und dec reduzierte Abstand aufgrund dec
geringen Verkehrsbelastung für Sicherheit und Wohnhygiene unbedenklich
erscheint.
Im Norden geht die Verkehrsbaulinie mit einem Sprung in die kantonale
Verkehrsbaulinie (DV Nr. 5049) über. Im Süden wird sie in einem Abstand von
4.5 m gegenüber der Feidstrasse stufenlos in die kommunale Baulinie der
Feldstrasse (RRB Nr. 1485) überfühct.

Auswirkungen Alle Grundstücke kOnnen mit dieser Festlegung dec Verkehrsbauiinie gemäss
Zonenbestimmungen überbaut werden. Namentlich die Ausnutzung wird auf
den Gcundstücken dadurch nicht eingeschrankt. Drei bestehende Gebäude
wecden von dec neuen Verkehrsbaulinie leicht durchschnitten. Diese haben
jedoch im Sinne von § 101 PBG Bestandesgacantie und dürfen entsprechend
dem bisherigen Verwendungszweck unterhalten und modecnisiect werden.
Mit dec Festlegung eines Strassenabstands von 4 m können die meisten
wohnzugehorigen lnfcastcuktucen in verschiedenen Kombinationen innerhalb
des Strassenabstands ersteilt werden: Fussweg zusammen mit Velopackiecung,
Langspackierung mit Fussgängeczickulation, Bepflanzung (Sichtschutz) mit
Fusswegen etc.. Einzig die Parkierung senkrecht zuc Strasse ist bei einec
bauliniengetreuen Uberbauung nicht mOglich, da diese sowie Garagenvorplätze
eine Mindesttiefe von 5.5 m aufweisen müssen.

4. Verfahren

Zustandigkeiten Gemäss § 108 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zurich (PBG) ist
für die Festsetzung von Verkehrsbaulinien an kommunalen Strassen die
Gemeinde zuständig. Nach Act. 22 Ziff. 13 dec Gemeindeordnung Thaiwil liegt
die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien in dec Befugnis des Gemeindecates.
Im Sinne von § 109 PBG bedürfen Bau- und Niveaulinienpiãne dec
Genehmigung durch die zustãndige kantonale Direktion.
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Festsetzung Die kommunalen Baulinien werden gemass Art. 22 Ziff. 13 der
Gemeindeordnung Thaiwil vom Gemeinderat festgesetzt. Der
Festetzungsbeschluss wird im Sinne von § 152 des Gemeindegesetzes
publiziert. Gegen den Festetzungsbeschluss kann wegen Verletzung von
Vorschriften uber die politischen Rechte und ihre Ausubung innert 5 Tagen, von
der Publikation an gerechnet, schriftilch Rekurs in Stimmrechtssachen beim
Bezirksrat Horgen erhoben werden.

Offentliche Der Beschluss des Gemeinderates zur Festetzung der kommunalen Baulinien
Auflage sowie der Genehmigungsentscheid der zustandigen Direktin des Kantons

Zurich sind inklusive Rechtsmittelbelehrung (Rekursmoglichkeiten) gemeinsam
zu publizieren und zusammen mit den Baulinienpianen und den notigen
Erlãuterungen während 30 Tagen zur Einsichtnahme Offentlich aufzulegen; die
Auflage ist den betroffenen Grundeigentumern schriftlich mitzuteilen.

Inkraftsetzung Die Verkehsbaulinien treten durch Publikation nach Erwahrung der Rechtskraft
des Festesetzungs- und Genehmigungsbeschlusses in Kraft.
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Anhang A

Grundeigentumerverzeichn is

Kat.-Nr. GrundeigentUmer

7148 R. und F. Sigg, Feldstrasse 38, 8800 ThaIwil

6918 M. Rossi, Feldeggstrasse 65, 8008 ZUrich

9261 U. Schonenberger-MUller, Grüentalstrasse 9, 8820 Wädenswil (Nutzniesser)
S. Schonenberger, Untere Rothenblatt 1, 8824 SchOnenberg (Alleineigentum)

9260 H.-P. MUller, Via Chasellas 18, 7500 St. Moritz
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